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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Jugendhilfeausschuss 09.05.2019 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Dem Autonomes Jugendzentrum Erfurt e. V. werden, für die Laufzeit des Kinder- und 

Jugendförderplanes, die zuwendungsfähigen Sachkosten in der tatsächlich entstandenen Höhe 

anerkannt. 

 

 

 

 

17.04.2019, gez. xxxxxxx   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Jugendhilfeausschuss 

Herr Richter, Stadtjugendring Erfurt e.V. 

Mitglied des Jugendhilfeausschusses 
    

Titel der Drucksache: 

Anerkennung der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben des AJZ 
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Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2019 2020 2021 2022 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Begründung: 

 

Das Angebot des Autonomen Jugendzentrums ist im Bereich der Jugendkultur angesiedelt. 

Jährlich werden sehr viele Veranstaltungen und Konzerte angeboten. Der Träger generiert darüber 

Einnahmen, die für die Maßnahmen verausgabt werden. Der Eigenanteil nach 4.3 (FRLJHEF) wird 

erbracht. Der Antrag hat keine Auswirkung auf den städtischen Haushalt.  
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